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Art der baulichen Nutzung

SO

Baugrenzen
Baugrenze 

Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs 

Flurgrenze

Flurstücksgrenze, vorhanden

Sonstiges Sondergebiet gem. § 11 (2)  BauNVO
Zweckbestimmung:   Photovoltaikfreiflächenanlage

Planzeichenerklärung

Verkehrsflächen

Straßenverkehrsfläche mit der Zweckbestimmung Wirtschaftsweg

für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
lung von Natur und Landschaft

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und
zur Entwicklung von Natur und Landschaft § 9 (1) 20 BauGB
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Planungsrechtliche Festsetzungen 
(§ 9 Abs. 1 BauGB) 

1. Art der baulichen Nutzung gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB 
Das Satzungsgebiet wird festgesetzt als: 
Sonstiges Sondergebiet gem. § 11 Abs. 2 BauNVO 
mit der Zweckbestimmung Photovoltaikfreiflächenanlage 
Zulässigkeit von Nutzungen gem. § 1 BauNVO 
Innerhalb des Sonstigen Sondergebietes gem. § 11 Abs.2 BauNVO werden Anla-
gen zur Stromerzeugung aus Sonnenenergie sowie die dazu notwendigen Neben-
anlagen in Form von z. B. Wechselrichtern, Trafostationen, mögliche Stromspei-
cher, Übergabestationen, Kameramasten und Versorgungsleitungen zugelassen. 
Zulässig sind aufgeständerte Anlagen. Für die Befestigung der Photovoltaikanlagen 
sind mechanisch in das Erdreich bis zu einer Tiefe von ca. 1,8 m gerammte verzink-
te Stützenprofile aus Stahl zulässig. 
Außerhalb der durch Baugrenzen festgesetzten überbaubaren Fläche sind Einfrie-
dungen, Betriebswege und unterirdische Versorgungsleitungen zulässig. 

2. Maß der baulichen Nutzung gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB 
Zulässige Grundfläche (GR) 
Maximal 70% der Sondergebietsfläche dürfen innerhalb der Baugrenzen von Pho-
tovoltaikanlagen überdeckt werden. 
Die maximal zulässige Grundfläche (GR) für Betriebsgebäude, 
Transformatoren und Nebenanlagen wird festgesetzt auf: 800 m² 
Zulässige Höhe baulicher Anlagen in Meter gem. § 16 (2) 4 BauNVO 
Folgende maximale Höhen sind zulässig: Solarmodultische 3,50 m 
 Vertikal angeordnete Module 4,75 m 
Zur Integration baulichen Anlagen in die 
Umgebungsbebauung werden bei Errichtung 
von Modultischen ein Höhenmindestmaß (H1) 
und eine maximal zulässige Höhe (H2) festge-
setzt. 
Bezugspunkt ist die Oberkante des natürlichen 
Geländes (GOK). Neben der festgesetzten Höhe 
(H2) ist ein Mindestmaß (H1) von 0,8 m einzu-
halten. 
Dabei ist die mittlere Höhe des einzelnen Photovoltaikelements in Bezug zur vor-
handenen Geländeoberfläche maßgeblich. Die Festsetzung eines Mindestmaßes 
dient der Sicherung und Bewirtschaftung der Freiflächen. Eine Grünlandnutzung 
kann durch eine maschinelle Mahd erfolgen. Der Aufstellwinkel der Modultische 
liegt zwischen 10 – 20 Grad. 

3. Bauweise gem.§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB 
Gem. § 22 (4) BauNVO wird eine abweichende Bauweise festgesetzt. 
Es können Gebäude ohne Längenbeschränkung in offener Bauweise errichtet wer-
den. 

4. Überbaubare Grundstücksflächen (§ 23BauNVO) 
Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen festgesetzt. 

5. Grünordnerische Festsetzungen 
gem. § 9 Abs.1 Nr. 20 u. 25 BauGB i. V. m. mit § 91 HBO 
a) Wege und nicht überbaute Freiflächen innerhalb der Sondegebietsfläche 
Zufahrtswege innerhalb der Sondegebietsfläche sind als Graswege anzulegen. So-
fern eine Befestigung unumgänglich ist, sind Befestigungen aus wasserdurchlässi-
gem, vegetationsfähigem Material herzustellen (wassergebundene Decke, Schot-
terrasen). 
Alle nicht durch Nebenanlagen überbauten oder als Wege genutzten Flächen sind 
als Grünland zu nutzen und durch Mahd zu pflegen. Zur Verhinderung einer Verbu-
schung der Flächen wird alternativ eine extensive Weidenutzung zugelassen. Der 
Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln ist unzulässig. 
Bei der Umwandlung von bislang ackerbaulich genutzten Flächen ist gebietseige-
nes Saatgut (Regiosaatgut gebietseigener Herkunft) zu verwenden. Diese Rege-
lung gilt nicht für Agri-Photovoltaikflächen, die von der Landwirtschaft genutzt wer-
den können. 
b) Durchführung 
Die festgesetzten Grünordnungs- und Pflanzmaßnahmen sind innerhalb eines Jah-
res nach Inbetriebnahme der erweiterten Photovoltaikanlage durchzuführen. Eine 
sachgerechte Pflege ist sicherzustellen. Abgänge sind innerhalb von zwei Pflanzpe-
rioden gleichwertig zu ersetzen. 

6. Maßnahmen zum Ausgleich im Sinne des § 1a Abs. 3 
- Nutzungsregelungen 
Entsprechend den Vorgaben unter Ziffer 7 Maßnahmen zum Artenschutz (CEF-
Maßnahmen) sind 50% der nicht durch Wege und Gebäude genutzten Vorha-
benfläche als Brachen mit hohem Rohbodenanteil und mindestens 20% als exten-
sives, blütenreiches und mageres Grünland zu entwickeln und zu unterhalten. 
Unter Berücksichtigung der v.g. Regel sowie dem Ziel, dass ca. 4 ha für Agri PV – 
Anlagen zur Verfügung stehen sollen, sind die restlichen Sondergebietsflächen zu 
extensivieren. Die für eine Extensivierung vorgesehenen Flächen sind maximal 1 – 
2 mal pro Jahr zu mähen, wobei die erste Mahd nicht vor dem 15. Juni erfolgen 
darf. Alternativ wird eine extensive Beweidung durch Schafe zugelassen. 
- Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 

Entwicklung von Natur und Landschaft gemäß § 9 (1) 25a BauGB 
Die Flächen F1 bis F5 werden gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB als private Grünflä-
chen festgesetzt und sind extensiv zu unterhalten. Der vorhandene Gehölzbestand 
innerhalb der Flächen ist zu erhalten. In den gehölzlosen Bereichen der Flächen F1 
bis F5 ist eine freiwachsende Feldgehölzhecke anzulegen. Pro 25 m² Pflanzfläche 
sind 15 Gehölze (Sträucher, mind. 2 x verpflanzt/Heister > 2,0 m) zu pflanzen. Zur 
Ausbildung eines arten- und blütenreichen Saumes sind vorrangig heimische Blüh-
pflanzen, bestehend aus früh-, mittel- und spätblühende strauchartigen Gehölzen 
anpflanzen. Die Errichtung von baulichen Anlagen ist unzulässig. 

7. Maßnahmen zum Artenschutz (CEF-Maßnahmen) 
Zur Wahrung des Artenschutzes werden folgende Maßnahmen festgesetzt: 
- Zeitliche Beschränkung der Baufeldfreimachung 

Die Baufeldfreimachung darf nur im Zeitraum vom 1.09 bis 15.03. erfolgen. So-
fern außerhalb dieses Zeitraumes Vegetationsbestände beseitigt werden sollen, 
ist eine ökologische Baubegleitung erforderlich, die sicherstellt, dass sich auf 
den Flächen keine aktuell genutzten Nester befinden. 

- Bauzeitenbeschränkung im Nahbereich von Vogelarten mit ungünstigem 
Erhaltungszustand 
In an das Baufeld angrenzenden Bereichen, in denen Revierzentren von be-
standsgefährdeten Vogelarten ermittelt wurden, sind alle mit Bewegungsunruhe 
sowie Lärmemissionen verbundenen Bautätigkeiten während der artspezifi-
schen Brutzeit zu unterlassen. Der Bereich betrifft den Radius entsprechend der 
artspezifischen planerisch zu berücksichtigenden Fluchtdistanz zwischen Brut-
standort und Baufeld (s. Tabelle 6). 
Tabelle 6: Revierzentren von Vogelarten mit ungünstigem Erhaltungszustand im 
Nahbereich des Eingriffs 
1 gemäß BERNOTAT & DIERSCHKE (2021) 
 

Art Abstand zum Baufeld Fluchtdistanz1 
Bluthänfl ing (2 Reviere) 0 bis 1 m 15 m 
Feldsperling (1 Revier) 9 m 10 m 
Goldammer (4 Reviere) 0 bis 12 m 15 m 
Rotmilan (1 Revier) 32 m 300 m 

- Ökologische Baubegleitung (ÖBB) 
Durch eine ökologische Baubegleitung ist durch geeignete Maßnahmen sicher-
zustellen, dass sich nach der Baufeldvorbereitung bis zum Baubeginn keine ge-
schützten Arten, insbesondere Baumpieper, Braunkehlchen, Feldlerche, Reb-
huhn und Wachtel, im Baufeld ansiedeln. Die Flächen sind auf mögliche An-
siedlungen geschützter Arten zu kontrollieren. 
Um eine zeitliche Anpassung der Bauzeit/ Baubeginn vornehmen zu können, ist 
in den angrenzenden Revierzentren gefährdeter Arten (s. Tabelle 6), die außer-
halb der Baufelder liegen, eine Kontrolle auf Revierbesatz und Brutfortschritt 
der betroffenen Arten durchzuführen. 

- Anlage Brachen und extensives Grünland 
Auf eine vollständige Grünlandeinsaat mit Beweidung ist zu verzichten. Jeweils 
mindestens 50% der nicht durch Wege und Gebäude genutzten Vorhabenflä-
che sind als Brachen mit hohem Rohbodenanteil und mindestens 20% als ex-
tensives, blütenreiches und mageres Grünland zu entwickeln und zu unterhal-
ten. 

- Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen für die Feldlerche 
Für die Feldlerche sind in ausreichender Entfernung des Maßnahmenstandorts 
zu potenziellen Stör- und Gefahrenquellen Blühflächen bzw. Blühstreifen anzu-
legen. Der Abstand zu Vertikalstrukturen muss mindestens 100 m betragen. Die 
Flächen sollten frei von mehrjährigen Problemarten wie z.B. Ackerkratzdistel 
oder Quecke sein. 
Für die Arten sind folgende Blühflächen oder Blühstreifen vorzusehen: 
Blühflächen für Feldlerche 
Exemplarische Flächenzuschnitte für 10 vorzuhaltende Reviere: 
- 0,2 ha mit einer optimalen Kantenlänge von 100 x 20 m - 1 Revier 
- 0,5 ha mit einer optimalen Kantenlänge von 100 x 50 m - 2 Reviere 
- 1 ha mit einer optimalen Kantenlänge von 100 x 100 m - 3 Reviere 
- 2 ha mit einer optimalen Kantenlänge von 200 x 100 m - 4 Reviere 
- 6 ha mit einer optimalen Kantenlänge von 300 x 200 m - 8 Reviere 

Blühstreifen für Feldlerche 
Je Revier ist ein Blühstreifen mit einer Fläche von 100 x 10 m anzule-
gen. 
Bei der Umsetzung von Blühflächen/-streifen(LAUX et al. 2015) ist folgendes zu 
beachten: 
- Das Saatgut muss aus Wildpflanzen bestehen. 
- Möglichst artenreiche Mischung verwenden. 
- Reine Saatgutmenge je nach Mischung und in Abhängigkeit vom Standort 

bzw. der Bonität des Bodens ca. 4-7 kg pro ha. 
- Um Entmischung zu vermeiden und für gleichmäßige Ausbringung zu sor-

gen, wird das Strecken des Saatgutes mittels Füllstoff (z.B. Sojaschrot) auf 
ca. 100 kg pro ha empfohlen. 

- Auf Flächen mit hoher Bodengüte o. höherem Restdüngergehalt ist eine 
darauf abgestimmte geringere Aussaatmenge und angepasste Artenaus-
wahl zu verwenden. Behelfsmäßig kann die die Mischung zur Hälfte mit, 
Leinsamen o. Getreide versetzt werden. 

- Eine Nutzung des Aufwuchses ist nicht erlaubt, Pflegeschnitte sind durch-
zuführen, um vielfältige Strukturen zu entwickeln und Blühaspekte zu ver-
längern. 

- Pflegeschnitte erfolgen alternierend i.d.R. auf 50 % der Fläche u. dürfen bei 
abweichendem Verhältnis 70 % jedes Blühstreifens o. jeder Blühfläche 
nicht überschreiten. 

- Die Maßnahmenfläche kann alle vier Jahre umgebrochen und neu eingesät 
werden. Dies dient, sofern nötig, der Aufrechterhaltung eines lückigen Be-
standes und beugt Dominanzen einzelner Arten vor. 

Bei der Umsetzung von Blühflächen/-streifen (LAUX et al. 2015) ist folgendes 
zu beachten: 
Wiederkehrende Maßnahmen zur Funktionssicherung (LAUX et al. 2015): 
Entwicklungspflege (1. Jahr nach Aussaat): 
- In der Etablierungsphase der Bestände müssen einjährige Ruderalarten 

vor Samenreife in mind. 15 cm Höhe (Richtwert 20 cm) gemulcht oder 
geschlegelt werden. 

- Der erste Pflegeschnitt im 1. Jahr nach der Anlage erfolgt somit ab dem 10. 
Juli. 

- Das jeweils anfallende Mahdgut wird nicht genutzt und kann auf den Flä-
chen verbleiben. Sofern eine Herbstsaat erfolgt ist, kann ein erster Pflege-
schnitt bereits im Frühjahr des 1. Jahres nötig sein. 

Folgepflege (ab dem 2. Jahr nach Aussaat): 
- Ein erster Mulchschnitt wird auf Flächen mit hoher Biomasseproduktion im 

ausgehenden Winter und bis spätestens Mitte März hälftig durchgeführt. 
- Während der Vegetationsperiode erfolgt das Mähen/Schlegeln abschnitts-

weise (hälftig). 
- Der zweite Mulchschnitt erfolgt hälftig ab 10. Juli mit einer Schnitthöhe von 

mind. 15 cm. 
Sofern in trockenen Jahren eine erhöhte Brandgefahr auf Blühflächen festge-
stellt wird, kann ein Pflegeschnitt zur Reduzierung der Brandgefahr zugelassen 
werden. Der Pflegeschnitt zur Reduzierung der Brandgefahr ist der Unteren Na-
turschutzbehörde mindestens 7 Tage vor Durchführung anzuzeigen und nur im 
Einvernehmen mit der Unteren Naturschutzbehörde durchzuführen. 

- Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen für den Feldschwirl 
Qualität und Menge (Orientierungswerte pro Revier): 
Die Größe der Sukzessionsfläche sollte mindestens im Verhältnis 1: 1 zur be-
einträchtigten Fläche stehen. Bei Funktionsverlust des Reviers mit Bezug zur 
lokal ausgeprägten Reviergröße mindestens 0,5 ha. Bei streifenförmiger Anlage 
idealerweise mindestens 7 m Breite und 100 m Länge. 
Umsetzung 
Anlage/ Entwicklung von Sukzessionsflächen oder Hochstaudenfluren mit einer 
für den Feldschwirl günstigen Vegetationsstruktur (frühe Sukzessionsstadien 
mit dichter Krautschicht, Warten). Günstig sind Feuchtgrünlandbrachen, feuchte 
Windwürfe, Waldlichtungen oder Verlandungsbereiche mit lichten Röhrichten. 
Durch die Anlage von Reisighaufen in ansonsten bei Ankunft der Feldschwirle 
homogenen Gebieten kann die Attraktivität der Flächen gesteigert werden, da 
sie als Warten genutzt werden können. 
Wiederkehrende Maßnahmen zur Funktionssicherung: 
Bei Dominanz von Gehölzen (> 50 %) Rodung bzw. Entbuschung. Dabei Erhalt 
einzelnstehender Büsche (z. B. Strauchweiden) als Warten, Höhe der Gehölze 
max. 2-3 Meter. 
Eine Mahd ist nicht grundsätzlich erforderlich. Falls die Maßnahmenfläche ge-
mäht werden muss (z. B. bei flächigem Aufkommen einer dichten Strauch-
schicht aus Gehölzen / Gebüsch (Brombeere, Stechginster) mit Höhe > 1 m), 
soll diese erst ab Anfang September stattfinden und jährlich nur in Teilberei-
chen geschehen, so dass stets geeignete ältere Brachstücke zur Verfügung 
stehen. 

8. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen gem. 9 Absatz 4 BauGB 
in Verbindung mit § 91 Hessische Bauordnung 

8.1 Errichtung von Modeltischen 
Stützprofile für Modultische sind in den Boden einzurammen bzw. über Erdanker zu ver-
ankern. Im Falle von nicht ausreichenden Einrammetiefen werden ausnahmsweise punk-
tuelle Fundamentierungen zugelassen. 

8.2 Technische Bauwerke 
Zur Eingriffsminimierung bzgl. des Landschaftsbildes sind Trafo-, Übergabesta-
tionen und Energie-Speicher mit natürlichen, gedeckten Farbtönen zu verse-
hen. 
8.3 Grundstückseinfriedung 
Zur Abgrenzung der Photovoltaik-Freiflächenanlage ist ein Maschendrahtzaun oder 
Stahlgitterzaun mit Übersteigschutz bis zu einer maximalen Höhe von 2,50 m zulässig. 
Um das ungehinderte Passieren von Kleintieren zu ermöglichen ist zwischen Zaununter-
kante und dem anstehenden Boden ein Mindestabstand von 0,20 m einzuhalten. 

9.7 Berücksichtigung von Gehölzen/ Hinweise zur Einhaltung von 
Grenzabständen 

Bei der Freiraumgestaltung sind die nachfolgenden Gehölze zu berücksichtigen. Es wird 
darauf hingewiesen, dass im Rahmen von Neuanpflanzungen die nach dem Hessischen 
Nachbarrecht gem. §§ 38 bis 40 vorgegebenen Grenzabstände u. a. für Sträucher und 
lebende Hecken einzuhalten sind. 
Einzelbäume 
- Alnus gltinosa (Schwarzerle) - Acer campestre (Feldahorn) 
- Corylus colurna (Baumhasel) - Crataegus coccinea (Scharlachdorn) 
- Crataegus monogyna (Weißdorn) - Fraxinus excelsior (Gewöhnl. Esche) 
- Malus sylvestris (Holzapfel) - Prunus avium (Vogelkirsche) 
- Salix fragilis (Bruchweide) - Sorbus aucuparia (Eberesche) 

Heckengehölze 1 Stck./m² 
- Acer campestre (Feldahorn) - Corylus avellana (Hasel) 
- Carpinus betulus (Hainbuche) - Cornus mas (Kornelkirsche) 
- Cornus sanguinea (Hartriegel) - Crataegus monogyna oxyacantha (Weißdorn) 
- Euonymus europaeus (Pfaffenhütchen) - Ligustrum vulgare (Liguster) 
- Prunus spinosa (Schlehe) - Rhamnus frangula (Faulbaum) 
- Rosa canina (Hundsrose) - Rubus friticosa (Gemein. Brombeere) 
- Salix caprea (Salweide) - Sambucus nigra (Schwarz. Holunder) 
- Sorbus aucuparia (Eberesche) - Viburnum opulus (Gewöhnlicher Schneeball) 

Rechtsgrundlagen in der gültigen Fassung 
- Baugesetzbuch (BauGB) - Baunutzungsverordnung (BauNVO) 
- Planzeichenverordnung (PlanzV) - Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
- Hess. Ausführungsgesetz zum BNatSchG (HAGBNatSchG) 
- Hessisches Naturschutzgesetz (HeNatG) 
- Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) 
- Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) 
- Hessisches Gesetz zur Ausführung des Bundes-Bodenschutzgesetzes und zur Altlastensa-
nierung (Hessisches Altlasten- und Bodenschutzgesetz - HAltBodSchG) 

- Hessische Bauordnung (HBO) - Hessische Gemeindeordnung (HGO) 
- Hess. Gesetz über das öffentl. Vermessungs- und Geoinformationswesen (HVGG) 
- Gesetz zum Schutze der Kulturdenkmäler (Denkmalschutzgesetz) 
- Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
- Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG 2023) 

M. 1/ 2.500

Präambel 
Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 BauGB hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Jesberg 
den Bebauungsplan Nr. 12 „Freiflächen – Photovoltaikanlagen Solarpark Jesberg“, bestehend aus 
der Planzeichnung und den nebenstehenden textlichen Festsetzungen als Satzung beschlossen. 

 
Jesberg, den _ __ ____ ___ ___ ___ _ ___ __ ____ __ ____ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __ 
 Der Gemeindevorstand der Gemeinde Jesberg 
 Bürgermeister 

 
Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan 
Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 28.04.2025 den Einleitungsbeschluss zur Aufstel-
lung des Bebauungsplanes Nr. 12 „Freiflächen – Photovoltaikanlagen Solarpark Jesberg“ gefasst. 
Der Einleitungsbeschluss wurde gem. § 2 Abs. 1 BauGB am 00.00.2025 bekannt gemacht. 

Öffentliche Auslegung 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Jesberg hat in ihrer Sitzung am 00.00.2023 dem Entwurf 
des Bebauungsplanes Nr. 12 „Freiflächen – Photovoltaikanlagen Solarpark Jesberg“ mit örtlichen 
Bauvorschriften und der Begründung zugestimmt und seine öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 
BauGB beschlossen. Ort und Dauer der Auslegung wurden am 00.00.2025 öffentlich bekannt ge-
geben. Der Entwurf des Bebauungsplanes hat mit Begründung einschließlich Umweltbericht sowie 
bereits vorl iegenden wesentlichen umweltbezogenen Stellungnahmen in der Zeit vom 00.00.2025 
bis 00.00.2025 gem. § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. 

Satzungsbeschluss 
Nach Prüfung der Anregungen gem. § 3 Abs. 2 BauGB hat die Gemeindevertretung den Bebau-
ungsplan Nr. 12 „Freiflächen – Photovoltaikanlagen Solarpark Jesberg“ mit örtlichen Bauvorschrif-
ten und Begründung in ihrer Sitzung am 00.00.2025 als Satzung gem. § 10 BauGB beschlossen. 

 
Jesberg, den _ __ ____ ___ ___ ___ _ ___ __ ____ __ ____ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __ 
 Der Gemeindevorstand der Gemeinde Jesberg 
 Bürgermeister 

 
Ausfertigungsvermerk 
Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Bebauungsplanes mit den hierzu ergangenen Beschlüssen 
der Gemeindevertretung der Gemeinde Jesberg übereinstimmt und das die für die Rechtswirksam-
keit maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten worden sind. 

 
Jesberg, den _ __ ____ ___ ___ ___ _ ___ __ ____ __ ____ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __ 
 Der Gemeindevorstand der Gemeinde Jesberg 
 Bürgermeister 

 
 

Bekanntmachung/ Inkrafttreten 
Der Satzungsbeschluss wurde am __________ ortsüblich bekannt gemacht. Mit der Bekanntma-
chung tri tt der Bebauungsplan mit örtl ichen Bauvorschriften gem. § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft. 

Hinweis zur Bekanntmachung 
Gem. § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 – 3 
BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter 
Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtl iche Verletzung der Vorschriften über das Ver-
hältnis des Bebauungs- und des Flächennutzungsplans und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB be-
achtliche Mängel des Abwägungsvorgangs gem. § 215 Abs. 1 BauGB unbeachtl ich werden, wenn 
sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde 
unter Darlegung des die Verletzung oder den Mangel begründeten Sachverhalts geltend gemacht 
worden sind. Dies gil t entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind. 

 
Jesberg, den _ __ ____ ___ ___ ___ _ ___ __ ____ __ ____ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __ 
 Der Gemeindevorstand der Gemeinde Jesberg 
 Bürgermeister 

H/B = 785 / 1140 (0.89m²) Allplan 2011

9. Hinweise 

9.1 Blendwirkungen 
Für Verkehrsteilnehmer auf der klassifizierten Bundesstraße 3 darf von den Modulflä-
chen keine Blendwirkung durch Reflexionen des Sonnenlichts entstehen. 
9.2 Sicherung von Bodendenkmälern 
Bodendenkmäler sind gemäß dem „Gesetz zum Schutz der Kulturdenkmäler“ (Denkmal-
schutzgesetz - DSchG) unter Schutz gestellt. Wer bei Erdarbeiten Bodendenkmäler und 
Kleindenkmäler (historische Grenzsteine o. ä.) entdeckt oder findet, hat dies gem. § 21 
Hess. Denkmalschutzgesetz (HDSchG) unverzüglich dem Landesamt für Denkmalpfle-
ge, Archäologische Denkmalpflege und der Unteren Denkmalschutzbehörde anzuzei-
gen. Funde und Fundstellen sind in unverändertem Zustand zu erhalten und in geeigne-
ter Weise bis zu einer Entscheidung zu schützen. 

9.3 Heilquellenschutzgebiet 
Der Planbereich liegt in der qualitativen Schutzzone III/2 des amtlich festgesetzten Heil-
quellenschutzgebietes Alter Löwensprudel, Bad Zwesten, festgesetzt am 22.03.2001 
(StAnz. Nr. 25, Jahr 2001, Seite 2287). Die Verbote der Schutzgebietsverordnungen sind 
zu beachten und einzuhalten. 

9.4 Bodenschutz 
Bei der Bauausführung sind die einschlägigen Vorgaben zum Bodenschutz einzuhalten. 
Gesetzliche Grundlagen sind im wesentlichen das Bundes-Bodenschutzgesetz 
(BBodSchG), die Bundes-Bodenschutzverordnung (BBodSchV) und das Hessische Alt-
lasten- und Bodenschutzgesetz (HAltBodSchG). 

9.5 Rückbau von PV - Freiflächenanlagen 
Nach Beendigung der Nutzung der Flächen durch Freiflächenphotovoltaik sind die Anla-
gen einschließlich aller Bodenversiegelungen innerhalb einer Frist von 6 Monaten zu-
rückzubauen und nach geltenden Regeln der Technik zu entsorgen. 

9.6 Gehölzrodungen 
Bei der Rodung von Gehölzen sind die Vorgaben des § 39 (5) Nr. 2 BNatSchG zu be-
achten. Danach dürfen die aufgeführten Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. 
September nicht abgeschnitten oder auf den Stock gesetzt werden. 
Für die Baufeldräumung kann von diesem Zeitraum abgewichen werden, wenn eine An-
siedlung bodenbrütender Vogelarten vor Revierbesetzung durch Vergrämungsmaßnah-
men verhindert wird oder unmittelbar vor Baubeginn während einer Begehung durch ei-
ne fachkundige Person Brutfreiheit festgestellt wird. 


